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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Mit 87:67 Stimmen lehnte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) im Vorprüfungsverfahren ab. Der Vorstoss verlangte die Aufhebung
der Besteuerung nach Aufwand. Diese steht Personen offen, die erstmals oder nach
einer Landesabwesenheit von mindestens zehn Jahren in der Schweiz Wohnsitz oder
Aufenthalt nehmen und hier keine Erwerbstätigkeit ausüben. In der Regel handeln die
Steuerbehörden eine Pauschalsteuer aus, deren Bemessung aufgrund des
Lebenshaltungsaufwandes der Steuerpflichtigen und ihrer Familien erfolgt; bei der
direkten Bundessteuer beträgt sie mindestens den fünffachen Mietzins oder den
fünffachen Eigenmietwert. Nach Auffassung der Linken profitierten nur mobile Reiche
von dieser Art der Steuererhebung, die zudem den Ruf der Schweiz als
Steuerumgehungsparadies zementiere. Die Bürgerlichen wiesen auf die vorhandenen
Kontrollen hin; darüber hinaus sei davon auszugehen, dass ein beträchtlicher Teil der
Vermögensbestandteile und Einkommensquellen der Personen, die nach dem Aufwand
besteuert werden, im Ausland liege, so dass die Schweizer Steuerbehörden oft nicht in
der Lage seien, eine sachgemässe Veranlagung durchzuführen. Diese Art der
Besteuerung stelle demnach keine Privilegierung dar, sondern sei aus praktischen
Gründen angebracht. Ausserdem verfügten diverse europäische Staaten über
steuerliche Ausnahmeregelungen für Ausländer, wodurch ein Wettbewerb entstehe,
dem sich die Schweiz nicht entziehen könne. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2005
MAGDALENA BERNATH

In der Sommersession widmete sich der Ständerat dem Hauptteil der
Unternehmenssteuerreform II, den Verbesserungen der steuerlichen
Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen. Kernstück
bildet die Eliminierung der Doppelbesteuerung ausgeschütteter Gewinne, wozu eine
Teilbesteuerung der Dividenden eingeführt wird. Eintreten war unbestritten. Der Rat
lehnte den Rückweisungsantrag einer Minderheit Sommaruga (sp, BE) ab, welche die
Vorlage auf jenen Bereich beschränken wollte, bei dem eine Kapitalgesellschaft
gegenüber einer Personengesellschaft tatsächlich benachteiligt ist und im Fall einer
Teilbesteuerung von ausgeschütteten Gewinnen eine Beteiligungsgewinnsteuer vorsah.
In der Detailberatung folgte der Rat den Anträgen seiner WAK: So verwarf er den von
einer SP-Minderheit nochmals eingebrachten Wunsch auf Einführung einer
Beteiligungsgewinnsteuer mit Hinweis auf das klare Verdikt des Stimmvolkes bei der
Abstimmung über die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer. Bei der Milderung der
wirtschaftlichen Doppelbelastung entschied er, im Geschäftsvermögen die Dividenden
auf Bundesstufe zu 50%, im Privatvermögen zu 60% teilzubesteuern, wobei jeweils eine
Mindestbeteiligung von 10% vorausgesetzt wird. Der Bundesrat hatte die Teilsteuersätze
zunächst auf 60% resp. 80% fixieren wollen und auf eine qualifizierte Beteiligung
verzichtet. Bundesrat Merz schloss sich nun den Vorschlägen der Kommission an. Durch
diesen Beschluss sind die Kantone an die Mindestbeteiligungsquote gebunden, es steht
ihnen aber frei, wie hoch sie die Teilbesteuerung ansetzen. Oppositionslos gewährte
der Ständerat den Kantonen die Möglichkeit, die Gewinnsteuer an ihre Kapitalsteuer
anzurechnen und so auch auf Stufe Unternehmen eine Doppelbelastung auszumerzen.
Beim Quasi-Wertschriftenhandel (Unterscheidung von privaten und gesellschaftlichen
Kapitalgewinnen) optierte die kleine Kammer für eine grosszügigere Bestimmung als der
Bundesrat. So stellen Veräusserungsgewinne aus Finanzanlagen im Prinzip kein
Einkommen dar, ausgenommen, der jährliche Erlös beträgt mehr als 50'000 Fr.
innerhalb von zwei Jahren und die Summe der getätigten An- und Verkäufe macht
wertmässig mindestens viermal das zu Beginn des Steuerjahres vorhandene
Wertschriftenvermögen aus. Das Gesetz passierte die Gesamtabstimmung mit 28:7
Stimmen.

Im Nationalrat beurteilte die Linke die Reform in der Eintretensdebatte als
verfassungswidrig, weil sie dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit widerspreche. Die Bürgerlichen argumentierten, die Förderung des
Risikokapitals und der KMU löse Wachstumsimpulse aus; die Schweiz brauche die
Reform, um ihre Stellung im internationalen Wettbewerb zu halten und zu stärken. Mit
114:66 Stimmen lehnte der Rat einen Nichteintretensantrag einer Minderheit
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) ab und mit offensichtlichem Mehr einen
Rückweisungsantrag Fässler (sp, SG), sich auf jenen Bereich zu beschränken, in dem

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.2006
MAGDALENA BERNATH
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eine Kapitalgesellschaft gegenüber einer Personengesellschaft tatsächlich benachteiligt
ist. In der Detailberatung beschloss der Nationalrat gegen den Willen des Bundesrates,
Gewinnausschüttungen sowohl des Geschäfts- als auch des Privatvermögens künftig
nur noch zu 50% zu besteuern; der Ständerat hatte beim Privatvermögen eine Quote
von 60% vorgesehen. Die Vorschläge der Linken, auf die Teilbesteuerung ganz zu
verzichten oder diese davon abhängig zu machen, dass die Gewinne der Gesellschaft
zuvor tatsächlich voll besteuert wurden, scheiterten ebenso wie der Versuch, eine stark
begrenzte Beteiligungsgewinnsteuer einzuführen resp. den Kantonen zu verbieten, die
Gewinnsteuer an ihre Kapitalsteuern anzurechnen, um eine Akzentuierung des
kantonalen Steuerwettbewerbs zu verhindern. Bei der Besteuerung der Quasi-
Wertschriftenhändler unterstützte der Nationalrat einen Antrag Steiner (fpd, SO), der
bei der Frage der Abgrenzung eine Steuerpflicht auch für private Kapitalgewinne
festhält, wenn Wertschriften und andere Finanzanlagen in zwei aufeinander folgenden
Steuerjahren je viermal umgeschlagen werden. Im Unterschied zum Bundesrat, der den
Abzug privater Schuldzinsen auf den Betrag der steuerbaren Vermögenserträge
beschränken wollte, hielt der Nationalrat am heutigen Schuldzinsüberhang von 50'000
Franken fest. Er wich damit auch vom Ständerat ab, der den Schuldzinsüberhang nur
noch für Grundpfandschulden zulassen wollte. Die Vorlage, die in der aktuellen Form
kurzfristig geschätzte Mindereinnahmen von 120 Mio Fr. für den Bund (zuzüglich 108 bis
163 Mio für die AHV) zur Folge hat, passierte die Gesamtabstimmung gegen den
Widerstand des links-grünen Lagers mit 115:65 Stimmen. Bereits vor der Abstimmung
hatte die SP-Fraktion ein Referendum gegen das Bundesgesetz angekündigt. 2

Das Thema der Pauschalbesteuerung sorgte im Berichtsjahr für viel Aufregung in der
Öffentlichkeit. Diese Art der Besteuerung ersetzt die ordentliche Einkommens- und
Vermögenssteuer und steht natürlichen Personen offen, die erstmals oder nach einer
Landesabwesenheit von mindestens 10 Jahren in der Schweiz Wohnsitz oder Aufenthalt
nehmen und hier keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Es wurden zwei Motionen und
eine parlamentarische Initiative beim Parlament eingereicht, welche sich mit dem
Thema der Pauschalbesteuerung beschäftigen. Eine Motion Leutenegger Oberholzer
(sp, BL) (Mo. 07.3491) verlangte, dass die Besteuerung nach Aufwand
(Pauschalbesteuerung) aufgehoben wird. Der Bundesrat wies darauf hin, dass die
Besteuerung nach Aufwand nicht als Privileg gedacht sei, sondern eine zweckmässige
Methode darstelle, um den anvisierten Personenkreis, nämlich Personen mit Einkünften
und Vermögen vorwiegend im Ausland, sachgerecht zu veranlagen. Die Motion wurde
entsprechend der Empfehlung des Bundesrates abgelehnt. Eine parlamentarische
Initiative von Leutenegger Oberholzer wollte die Steuergesetze so abändern, dass das
Ermessen der Veranlagungsbehörden bei der Aufwandbesteuerung verringert wird. Die
untere Grenze für die Aufwandbesteuerung sollte im Gesetz festgehalten werden. Neu
würde die Steuer mindestens das 20-Fache der Mietkosten betragen. Eine Motion
Zisyadis (pda, VD) (Mo. 06.3371) forderte den Bundesrat auf, schnellstmöglich Schritte
zu unternehmen, damit die Kantone für Steuerpflichtige, die den Wohnsitz von einem
Kanton in einen anderen verlegen und an ihrem alten Wohnsitz ordentlich besteuert
wurden, nicht zur Pauschalbesteuerung übergehen können. Der Nationalrat sprach sich
gegen alle drei Vorstösse aus. Auch die kantonalen Finanzdirektoren diskutierten über
die Pauschalbesteuerung und erwägten Anpassungen. Diskutiert wurde vor allem der
Vorschlag, dass Kantone Richtlinien zur Pauschalbesteuerung ausarbeiten sollen, die
zwar nicht verbindlich, aber doch in der Art eines Ehrenkodexes sein sollten. Konkret
ging es darum, die Steuern so anzuheben, dass ein durchschnittlicher Steuerertrag von
150'000 Fr. pro Person und Jahr anfällt und nicht wie bisher nur 75'000 Fr.  3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2007
LINDA ROHRER

Wie der Ständerat im Vorjahr lehnte der Nationalrat eine im April 2008 eingereichte
Standesinitiative des Kantons St. Gallen (St. Iv. 08.309) ab, welche die gesetzlichen
Grundlagen zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung vorgesehen hatte. Ebenso wenig
fand eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) (Pa. Iv. 09.455)
eine Mehrheit. Diese hätte verlangte, dass das Ermessen der Veranlagungsbehörden bei
der Aufwandsbesteuerung einzuschränken sei und nur noch Ausländer pauschal
besteuert werden, die weder im Inland noch im Ausland ein Erwerbseinkommen haben.
Am 1. Mai lancierte überdies die Alternative Linke eine Volksinitiative zur Abschaffung
der Pauschalbesteuerung.  4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.05.2011
LAURENT BERNHARD
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Keine Folge gab der Nationalrat in der Herbstsession einer parlamentarischen Initiative
Leutenegger Oberholzer (sp, BL). Der Vorstoss hätte die Abschaffung der
Pauschalbesteuerung gefordert. Da er lediglich von der Ratslinken unterstützt wurde,
fiel das Ergebnis mit 117 zu 57 Stimmen deutlich aus. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2012
LAURENT BERNHARD

Im März 2016 befasste sich die grosse Kammer mit der Revision der
Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens. Die Beratung des bundesrätlichen
Entwurfs, der im Spätherbst 2014 präsentiert worden war, hatte sich aufgrund der
bevorstehenden Unterzeichnung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der
Schweiz und Italien, das Ende 2015 paraphiert wurde, verzögert. In der Detailberatung
schuf der Nationalrat mehrere Differenzen zum Vorschlag des Bundesrates. Bei der
Frage der pauschalen Quellensteuerabzüge folgte die grosse Kammer seiner
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR) und sprach sich mit 96 zu 88
Stimmen bei 2 Enthaltungen dafür aus, dass die Kantone in Zukunft offenlegen müssen,
auf welche Weise sie die Pauschalen für Berufskosten und Versicherungsprämien
festsetzen. Diese seien für Steuerpflichtige relevant, weshalb Transparenz in diesem
Bereich angebracht sei, argumentierte Kommissionssprecherin Bertschy (glp, BE).
Zudem kippte der Nationalrat mit 129 zu 61 Stimmen bei einer Enthaltung eine vom
Bundesrat geplante und von einer Minderheit Leutenegger Oberholzer (sp, BL)
verteidigte Solidarhaftungsklausel, nach der Mitglieder der Verwaltung und
Geschäftsführung für die Entrichtung der Quellensteuer gehaftet hätten, aus seiner
Version der Gesetzesrevision. Leutenegger Oberholzers Warnung vor Steuerausfällen
vermochte ausserhalb der Reihen von SP und Grünen nur sieben Nationalräte zu
überzeugen. Auch beim Thema der Bezugsprovisionen schuf der Nationalrat eine
Differenz. Der Bundesrat wollte diese auf 1% des gesamten Quellensteuerbetrags
festlegen. Der Nationalrat sprach sich jedoch mit 136 zu 55 Stimmen für einen Antrag
Regazzi (cvp, TI) aus, der den Kantonen mehr Spielraum lassen will. Sie sollen den
Schuldnern der steuerbaren Leistung Bezugsprovisionen von bis zu 2% gewähren
können. Eine weitere Differenz betraf die Höhe des Steuerabzugs von ausländischen
Künstlern, denen der Bundesrat – wie Sportlern und Referenten – einen Abzug von 20%
der Bruttoeinkünfte als Gewinnungskosten zugestehen wollte. Auf Antrag der WAK-NR
erhöhte der Nationalrat diesen Pauschalabzug auf 50%. In der Gesamtabstimmung
stimmte die grosse Kammer dem Entwurf mit 185 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu
und reichte das Geschäft an den Ständerat weiter. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2016
DAVID ZUMBACH

Im September 2017 reichten die WAK-NR (Mo. 17.3706) sowie die WAK-SR (Mo. 17.3665)
zwei gleich lautende Motionen zum Verzicht auf die Revision des Steuerstrafrechts ein,
welche der Bundesrat zur Annahme empfahl. Ursprung der nun unliebsam gewordenen
Revision war eine vom Parlament 2010 angenommene Motion Schweiger (fdp, ZG),
welche zum Beispiel Rechtsunsicherheiten eliminieren, verschiedene Steuerarten
vereinheitlichen oder eine Überbestrafung vermeiden wollte. Die als Antwort auf diese
Motion ausgearbeitete Gesetzesrevision war jedoch in der Vernehmlassung grandios
gescheitert, wie es Bundesrat Maurer ausdrückte. Die Revision hätte gemäss dem
Finanzminister die Grenzen bezüglich Schutz der Privatsphäre und Schutz des
Bankkundengeheimnisses so stark verschoben, dass die Vorlage nicht mehr
mehrheitsfähig war. Daher hatte der Bundesrat die Revision im November 2015
zurückgestellt. Als Reaktion unter anderem auf diese Vorlage wurde jedoch die
Volksinitiative „Ja zum Schutz der Privatsphäre“ eingereicht, welche das inländische
Bankkundengeheimnis in der Verfassung verankern wollte. Während sich der
Nationalrat für einen Gegenvorschlag zur Initiative aussprach, lehnte der Ständerat
einen solchen aber ab. Stattdessen reichte die WAK-SR obige Kommissionsmotion zum
Verzicht auf die Revision ein. Der Nationalrat zog nach und beschloss zudem, die
Behandlung der Volksinitiative und des Gegenvorschlags bis nach der Wintersession
2017 – also bis nach der Behandlung der zwei Kommissionsmotionen – zu sistieren. 

In Anbetracht dieser Vorgeschichte stand die Diskussion der Kommissionsmotionen im
Nationalrat im Zeichen der Signalwirkung auf die Initianten der sogenannten „Matter-
Initiative”. Etwas kryptisch erklärte zum Beispiel Leo Müller (cvp, LU), dass eine
Annahme der zwei Motionen und die Signale des Bundesrates, das Steuerstrafrecht
nicht mehr zu traktandieren, dafür sorgen könnten, dass „die Initianten über das
weitere Vorgehen und über das Schicksal dieser Initiative entscheiden“ und die
Initiative mit anderen Worten zurückziehen würden. Dieses „vorauseilende Geschenk“
an die Initianten kritisierte aber nicht nur Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL) und
mit ihr die linke Ratshälfte. Deutliche Kritik äusserte auch Martin Landolt (bdp, GL), der

MOTION
DATUM: 07.12.2017
ANJA HEIDELBERGER
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die Motionen als „aktive Sterbehilfe“ für die Volksinitiative bezeichnete. Es sei nicht
Aufgabe von Parlament und Bundesrat, den Initianten den Rückzug zu erleichtern. Die
Annahme der Motion stelle einen Verzicht auf die Chancen, welche eine Revision
durchaus haben könnte, dar, was Landolt unter anderem als Arbeitsverweigerung
bezeichnete. Auf Nachfrage betonte Bundesrat Maurer zudem, dass es keine
Absprachen zwischen ihm, den Initianten und den Urhebern des Gegenvorschlags gäbe.
Vielmehr brachte er einen anderen, formelleren Aspekt für den Verzicht auf die
Revision ins Spiel. So könne man im schweizerischen demokratischen Prozess nicht
einfach eine Vorlage aus dem Jahr 2013 nach fünf Jahren wieder hervornehmen, da
sich das Umfeld stark verändert habe. Dazu bedürfe es mindestens einer neuen
Vernehmlassung, zudem müsse die Verrechnungssteuerreform in Betracht gezogen
werden. Im Sinne einer Frontbereinigung oder „einer Beruhigung der Wogen, die mit
einer Volksinitiative hochgegangen sind“ sollen die Motionen angenommen werden,
empfahl Maurer weiter. Mit 120 zu 64 Stimmen (bei einer Enthaltung) nahm eine aus den
SVP-, FDP- und CVP-Fraktionen bestehende Mehrheit des Nationalrats die beiden
Motionen an. 7

In der Herbstsession 2018 behandelte der Nationalrat den AHV-Steuer-Deal. Die
Eintretensdebatte drehte sich vor allem um die Frage, welche Gruppen von der Vorlage
respektive ihrer Ablehnung profitieren würden: Sind es die Reichen, der Mittelstand,
die «Büezer», Alte oder Junge? Eingangs wurden ein Minderheitsantrag Bertschy (glp,
BE) auf Nichteintreten sowie ein Antrag Matter (svp, ZH) auf Rückweisung an die
Kommission behandelt. Kathrin Bertschy begründete ihren Antrag damit, dass die
Grünliberale Fraktion zwar für die Beratung der Steuervorlage 17 sei – diese sei
ausgewogener als frühere Vorlagen und müsse der Bevölkerung entsprechend erklärt
werden –, aber die Finanzspritze an die AHV ablehne. Damit werde die Steuervorlage
schlechtgemacht und eine Reform der AHV aufgeschoben. Thomas Matter erklärte, dass
die SVP-Fraktion die Vorlage mit dem Auftrag, eine schlankere Version ohne AHV-
Zustupf auszuarbeiten, an die Kommission zurückweisen wolle. Die Verknüpfung sei ein
«Affront gegenüber dem Souverän», da dieser durch die Verknüpfung der Vorlagen
seinen Willen nicht klar äussern könne. Nicht begeistert zeigte sich Finanzminister
Maurer vom Antrag Matter. Die Idee einer «schlanken» Vorlage sei bereits mehrfach
eingebracht und abgelehnt worden, unter anderem 2014 von den Kantonen sowie im
Rahmen der USR III von den Kommissionen. Da die nächste Vorlage nicht besser werde,
solle man dem Kompromiss, der einen sozialen Ausgleich als Lehre aus der Ablehnung
der USR III beinhalte, zustimmen. Eintreten wurde klar mit 188 zu 8 Stimmen (bei 1
Enthaltung) gutgeheissen; der Antrag Matter stiess mit 119 Stimmen zu 63 Stimmen (bei
15 Enthaltungen) ausserhalb der SVP kaum auf Zustimmung. 
Der Nationalrat beriet den AHV-Steuer-Deal aufgeteilt in vier Blöcke, schuf dabei aber
bei 37 Minderheitsanträgen nur gerade zwei Differenzen zum Ständerat. Einerseits
entschied er sich mit 110 zu 83 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) für den Minderheitsantrag
Leutenegger Oberholzer (sp, BL). Demnach sollen die Kantone neu die Auswirkungen
der Vorlage auf die Gemeinden nicht nur berücksichtigen müssen, wie es der Ständerat
beschlossen hatte, sondern «angemessen abgelten». Gemäss der
Minderheitensprecherin sei dies keine «semantische Variation der Formulierung,
sondern [...] ein verbindlicher Auftrag», der nötig sei, da die Gemeinden die Revision
mittragen müssten. Andererseits beschloss die grosse Kammer bezüglich des
Kapitaleinlageprinzips (KEP), die Ausnahme für Zuzüge zeitlich zu verlängern. Der
Ständerat hatte entschieden, dass die neuen Regelungen für Zuzüge seit dem
Inkrafttreten der USTR II keine Geltung haben sollten, der Nationalrat nahm nun auch
die Zuzüge ab dem Abstimmungsdatum zur USTR II von den Regelungen aus. Zudem
beschloss er, dass sich die Ausnahme für Zuzüge nicht auf Teilliquidationen erstrecken
soll. 
Ansonsten stimmte der Nationalrat dem Erstrat in allen Belangen zu, wobei die meisten
Minderheitsanträge deutlich scheiterten. Bezüglich der Zusatzfinanzierung der AHV
wurden etwa Anträge zur Höhe des Bundesbeitrags an die AHV sowie zur Erhöhung des
Frauenrentenalters auf 65 gestellt. Im Rahmen der Gegenfinanzierung der
Unternehmenssteuerreform wurden alternative Mindestwerte für die
Dividendenbesteuerung beim Bund (zwischen 50 und 90 Prozent) sowie in den
Kantonen (zwischen 0 und 90 Prozent) diskutiert, die jedoch im Rat keine Mehrheit
fanden. Zu den eigentlichen Massnahmen der Unternehmenssteuerreform lehnte der
Rat verschiedene Minderheitsanträge für eine Verschärfung der Abzugsmöglichkeiten
respektive für eine Verlängerung der Übergangsfristen ab. 
Knapp wurde es einzig bei der Forderung einer Minderheit Rytz (gp, BE) nach einer
formellen Trennung des AHV- und Unternehmenssteuerteils der Vorlage unter
Beibehaltung der inhaltlichen Verknüpfung. Dadurch sollten zu beiden Teilen getrennte

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Referenden stattfinden können, die Inkraftsetzung der beiden Vorlagen sollte jedoch
weiterhin verknüpft bleiben – sie sollten also weiterhin gemeinsam oder gar nicht in
Kraft treten können. Dies lehnte der Nationalrat mit 101 zu 93 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) ab. Für eine formelle Trennung sprachen sich die SVP, GLP und BDP
einstimmig, sowie die Grünen teilweise aus. Dadurch wurden auch zwei Anträge
Grossen (glp, BE) und Moser (glp, ZH) auf Nichteintreten auf die AHV-Vorlage sowie auf
vollständige rechtliche Trennung der beiden Vorlagen obsolet. 
Mit 114 zu 68 Stimmen (bei 13 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat schliesslich
deutlich für den AHV-Steuer-Deal aus. Dagegen stimmten die GLP-Fraktion, Mehrheiten
der SVP- und der Grünen-Fraktion sowie einzelne Mitglieder der FDP-Fraktion. 8

1) AB NR, 2005, S. 1483 ff.; SGT, 31.8.05; AZ und BaZ, 1.9.05; Bund, 3.9.05; TA, 30.9. und 5.11.05; Presse vom 7.10.05.
2) AB NR, 2006, S. 1260 ff. und 1465 ff.; Presse vom 22.9. und 5.10.06.; AB SR, 2006, S. 424 ff.; Presse vom 14.6.06. 
3) AB NR, 2007, S. 1512 (Motion Leutenegger Oberholzer), 1519 (Motion Zisyadis) und 2029 (pa.Iv. Leutenegger Oberholzer);
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